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§ 48 K-GBWO

K-GBWO - Karntner Gemeinderats- und Burgermeisterwahlordnung 2002 - K-GBWO 2002

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.08.2025

Wenn ein Bewerber fir die Wahl des Blrgermeisters nach dem in§ 45 dritter Satz genannten Zeitpunkt stirbt oder die
Wahlbarkeit verliert, so findet die Wahl des Blrgermeisters nicht statt. Dieser Umstand ist von der
Gemeindewahlbehdérde unverziglich kundzumachen. Die Landesregierung hat durch Verordnung eine neue Wahl des
BuUrgermeisters auszuschreiben. Ein neuer Wahlvorschlag fir die Wahl des Burgermeisters kann nur von der
wahlwerbenden Partei eingebracht werden, die den urspringlichen Vorschlag fir die Wahl des Burgermeisters
eingebracht hat..

In Kraft seit 08.10.2020 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-gbwo/paragraf/45
file:///

	§ 48 K-GBWO
	K-GBWO - Kärntner Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlordnung 2002 - K-GBWO 2002


